
Rahmen-Hygieneplan Corona am Elsterschulzentrum Elsterwerda  

 

 Alle Schulen müssen über einen schulischen Hygieneplan verfügen, in dem die wichtigsten 
Eckpunkte nach dem Infektionsschutzgesetz geregelt sind, um durch ein hygienisches 
Umfeld zur Gesundheit der Schülerinnen und Schüler und aller an Schule Beteiligten 
beizutragen. 

Der vorliegende Rahmen-Hygieneplan Corona dient als Ergänzung zum schuleigenen 
Hygieneplan und regelt den Umgang mit schulspezifischen Besonderheiten während der 
Corona Pandemie.  

 

1. Eingeschränkter Regelbetrieb 

Dies beschreibt einen eingeschränkten Regelbetrieb. Um einen weitgehend normalen 
Unterrichtsbetrieb zu gewährleisten, wird das Abstandsgebot unter den Schülerinnen und Schülern 
zugunsten eines festgelegten Gruppenbetriebs mit unveränderter Personenzusammensetzung 
aufgehoben. 

Dadurch lassen sich im Infektionsfall die Kontakte und Infektionswege wirksam nachverfolgen.  

      2 . Schule im Wechselmodell 

Wenn es regional wieder zu deutlich erhöhten Infektionszahlen kommen sollte und das örtliche 
Gesundheitsamt feststellt, dass das regionale Infektionsgeschehen einen eingeschränkten 
Regelbetrieb nicht mehr zulässt, wird in Abstimmung mit Schulamt, Schulträger und ggf. weiteren 
Behörden ein weiteres Konzept erstellt, welches eine Kombination aus Präsenzunterricht und 
verpflichtendem „Lernen zu Hause“ vorsieht. 

     3 . Quarantäne und Lockdown (Ausschluss vom Schulbesuch oder von einer Tätigkeit in der Schule 
und Wiederzulassung) 

 

Bei lokalen oder landesweiten Schulschließungen bzw. Quarantänemaßnahmen tritt eine weitere 
Regelung in Kraft. Neben regionalen Schließungen ganzer Schulen können auch einzelne Jahrgänge, 
Klassen, Kurse oder Lerngruppen durch das Gesundheitsamt in Quarantäne versetzt werden. Die 
Schülerinnen und Schüler lernen dann ausschließlich zu Hause und die Lehrkräfte (siehe Konzept 
Distanzlernen) steuern und kommunizieren regelmäßig mit den Schülerinnen und Schülern. 

Für die Notbetreuung bei Schulschließungen gelten Verwaltungsvorschriften.  

 Allgemein ist zu beachten:  

Personen, die Fieber haben oder eindeutig krank sind, dürfen unabhängig von der Ursache die 
Schule nicht besuchen oder dort tätig sein. 

Abhängig von der Symptomschwere können folgende Fälle unterschieden werden: 

• Bei einem banalen Infekt ohne deutliche Beeinträchtigung des Wohlbefindens (z. B. nur 
Schnupfen, leichter Husten) kann die Schule besucht werden.  

• Dies gilt auch bei Vorerkrankungen (z. B. Heuschnupfen, Pollenallergie). 



• Bei Infekten mit einem ausgeprägtem Krankheitswert (z. B. Husten, Halsschmerzen, erhöhte 
Temperatur) muss die Genesung abgewartet werden. 

• Nach 48 Stunden Symptomfreiheit kann die Schule ohne weitere Auflagen (d. h. ohne 

ärztliches Attest, ohne Testung) wieder besucht werden, wenn kein wissentlicher Kontakt zu einer 
bestätigten Covid-19 Erkrankung bekannt ist. 

 Bei schwererer Symptomatik, zum Beispiel mit 

o Fieber ab 38,5°C oder 

o akutem, unerwartet aufgetretenem Infekt (insb. der Atemwege)  

o anhaltendem starken Husten, der nicht durch Vorerkrankung erklärbar ist, 

sollte ärztliche Hilfe in Anspruch genommen werden. 

Die Ärztin oder der Arzt wird dann entscheiden, ob ggf. auch eine Testung auf SARSCoV-2 
durchgeführt werden soll und welche Aspekte für die Wiederzulassung zum Schulbesuch zu beachten 
sind. 

In folgenden Fällen darf die Schule oder das Schulgelände nicht betreten werden und eine 

Teilnahme an Schulveranstaltungen nicht erfolgen: 

• Personen, die SARS-CoV-2 positiv getestet wurden. 
• Personen, die engen Kontakt zu einem bestätigten Covid-19 Fall hatten und unter häuslicher 

Quarantäne stehen. 
• Personen, die aus einem Coronavirus-Risikogebiet zurückkehren, müssen sich i. d. R. beim 

zuständigen Gesundheitsamt melden und sich ggf. in Quarantäne begeben. 

Über die Wiederzulassung zur Schule nach einer COVID-19-Erkrankung entscheidet das örtlich 
zuständige Gesundheitsamt gemäß der „COVID-19: Entlassungskriterien aus der Isolierung" des 
Robert Koch-Instituts (RKI)  

     4.  Verhalten beim Auftreten von Symptomen in der Schule 

Bei Auftreten von Fieber und/oder ernsthaften Krankheitssymptomen in der Unterrichts-
/Betreuungszeit wird die betreffende Person direkt nach Hause geschickt oder, wenn die Person 
abgeholt werden muss, in einem separaten Raum isoliert. Dies gilt auch für Kinder oder Personen aus 
demselben Haushalt. Die Betroffenen sollten ihre Mund-Nasen-Bedeckung (MNB)während dieser 
Zeit und auch auf dem Heimweg tragen. Die Schülerinnen und Schüler oder die 
Eltern/Erziehungsberechtigten sind auf die Notwendigkeit einer umgehenden ärztlichen Abklärung 
hinzuweisen. 

 

      5.  Zutrittsbeschränkungen 

Der Zutritt von Personen, die nicht in der Schule unterrichtet werden oder dort nicht regelmäßig tätig 
sind, ist nach Möglichkeit während des Schulbetriebs auf ein Minimum zu beschränken und soll nur 
nach Anmeldung aus einem wichtigen Grund unter Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 Metern 
erfolgen (z. B. Elternabende, Gremientagungen). Die Kontaktdaten dieser Personen sind zu 
dokumentieren. 



Eine Begleitung von Schülerinnen und Schülern, z. B. durch Eltern oder Erziehungsberechtigte, in das 
Schulgebäude und das Abholen innerhalb des Schulgebäudes sind grundsätzlich untersagt und auf 
notwendige Ausnahmen zu beschränken. Erforderliche Informationen z. B. über die schulischen 
Leistungen einer Schülerin oder eines Schülers sind den Erziehungsberechtigten ggf. telefonisch 
mitzuteilen. 

Das Einhalten von Hygiene- und Abstandsregeln, insbesondere die Händehygiene und der Umgang 
mit Mund-Nasen-Bedeckungen, sind mit allen Schülerinnen und Schülern altersangemessen zu 
thematisieren und einzuüben. 

Im Primarbereich ist mit den Schülerinnen und Schülern die Gefährdung durch Schals, Halstücher oder 
Bänder bei der Nutzung von Spielplatzgeräten zu thematisieren. 

Auf die Bedeutung der Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln an Haltestellen am Schulgelände 
soll hingewiesen werden, ggf. auch durch Aushang. 

     6. Wichtigste Maßnahmen 

• Maskenpflicht 

In besonders gekennzeichneten Bereichen (hier Flure, Treppenhäuser, Aula) ist in der Schule Mund-
Nasen-Bedeckung zu tragen. Ausnahmen sind speziell geregelt. 

seit dem 01. Dezember 2020 gilt die neue Eindämmungsverordnung. 

 Deshalb gilt seit 1. Dezember die generelle Maskenpflicht für alle Schülerinnen und Schüler im 
gesamten Schulbereich, also im Unterricht, in den Fluren und auf dem Pausenhof (§ 17Abs. 1 
Eindämmungsverordnung) 

 Schülerinnen und Schüler  

Nur in der Grundschule gilt: Schülerinnen und Schüler ab dem vollendeten fünften Lebensjahr 
müssen eine Mund-Nase-Bedeckung nur außerhalb des Unterrichts tragen (auch auf dem 
Schulhof!!!!), also nicht im Unterricht. 

 Ab der Jahrgangsstufe 7 müssen alle Schülerinnen und Schüler auch im Unterricht eine Mund-Nase-
Bedeckung tragen – mit Ausnahme des Sportunterrichts. 

 Lehrkräfte, sonstige Personal, Schulleitungsmitglieder 

müssen seit 1.12.20 eine Mund-Nase-Bedeckung auch im Unterricht (wozu auch Ganztagsangebote 
und sonstige pädagogische Veranstaltungen zählen) einschließlich im Sportunterricht tragen. Auch in 
den Lehrerzimmern, Vorbereitungsräumen und Büros gilt die Maskenpflicht. Einzig während des 
Stoßlüftens der Unterrichtsräume kann die Mund-Nasen-Bedeckung abgenommen werden. 

 

• Händewaschen mit Seife für 20 - 30 Sekunden 

z. B. nach Husten oder Niesen; nach der Benutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln; nach dem 
erstmaligen Betreten des Schulgebäudes; vor dem Essen; nach dem Abnehmen eines Mund-Nasen-
Schutzes, nach dem Toiletten-Gang. 

• Kontakteinschränkungen 

Kontakte sind auf das unbedingt notwendige Maß zu beschränken. Es soll keinen unmittelbaren 
körperlichen Kontakt geben. 



• Berührungen vermeiden: keine Umarmungen, Ghetto-Faust etc. und kein Händeschütteln. 
• Den Kontakt mit häufig genutzten Flächen wie Türklinken oder Fahrstuhlknöpfen möglichst 

minimieren, z. B. nicht mit der vollen Hand bzw. den Fingern anfassen, ggf. Ellenbogen 
benutzen. 

• Husten- und Niesetikette: Husten und Niesen in die Armbeuge oder ein Taschentuch 
gehören zu den wichtigsten Präventionsmaßnahmen! Beim Husten oder Niesen 
größtmöglichen Abstand zu anderen Personen halten, am besten wegdrehen. 

• Nicht in das Gesicht fassen: insbesondere die Schleimhäute nicht berühren, d. h. nicht an 
Mund, Augen und Nase fassen. 

• Persönliche Gegenstände nicht teilen: z. B. Trinkbecher, persönliche Arbeitsmaterialien, 
Stifte 

        Auf die entsprechenden Maßnahmen wird durch Hinweisschilder/ Plakate/Aufkleber eindeutig           
hingewiesen!     

        7. Lüftung 

Zur Reduktion des Übertragungsrisikos von COVID 19 ist auf eine intensive Lüftung der Räume zu 
achten. Mindestens alle 45 Minuten ist eine Stoßlüftung bzw. Querlüftung durch möglichst 
vollständig geöffnete Fenster über 3 bis 10 (in Abhängigkeit von der Außentemperatur) Minuten 
vorzunehmen, wenn möglich auch öfter während des Unterrichts. 

• Vor Beginn des Unterrichtes ist der Raum gut zu durchlüften. (verantw. Hausmeister) 
• Zwischen den Unterrichtsstunden und in den Pausen ist ebenfalls zu lüften. 
• Hinweis auf CO2-Timer App! 

 Maßnahmen, die geeignet sind, im Schulleben die Einhaltung des Mindestabstands zu 
ermöglichen: 

• Trennung der Kurse oder Lerngruppen, z. B. durch gestaffelte Anfangs- und Pausenzeiten 
• Räumliche Trennung durch separate Pausenhof-Abschnitte 
• Bodenmarkierungen in Wartebereichen (z. B. vor dem Schulsekretariat) 
• Ausweisung von „Einbahnstraßen-Regelungen“ in Fluren und Gängen 
• Der Aufenthalt während der Pausenzeiten sollte, soweit die Witterung es zulässt, vorrangig 

außerhalb des Schulgebäudes erfolgen. 
• Vorkehrungen zur Steuerung des Zutritts zur Pausen- bzw. Mittagsversorgung in der Aula, zur 

Vermeidung von Warteschlangen und zur Gewährleistung eines Mindestabstands von 1,5 Metern.  
• Der Aufzug soll grundsätzlich nur durch eine Person und soweit zwingend erforderlich, eine 

Begleitperson, benutzt werden. Der Mindestabstand von 1,5 Metern ist einzuhalten.  

 

       8. Infektionsschutz im Schulsport 

Die sportliche Betätigung muss zum Schutz vor Corona-Infektionen verantwortungsvoll erfolgen. 
Sportunterricht findet im Klassen- oder Kursverband in Gruppen bis höchstens 30 Personen. 

Während der sportlichen Betätigung soll möglichst kein körperlicher Kontakt zu anderen 
Sporttreibenden erfolgen. Übungen zu zweit dürfen also nur auf Abstand und ohne sich gegenseitig 
zu berühren, erfolgen. Es dürfen auch keine direkten körperlichen Hilfestellungen gegeben werden. 
Die Benutzung von Spiel- und Sportgeräten ist unter Beachtung der geltenden Hygieneregeln erlaubt. 
Das heißt, dass das Fußball- oder Basketballtraining z. B. in Form von Passen, Dribbeln oder Hütchen-



Lauf möglich ist. Eine Wettkampfsimulation z. B. in Form von Zweikämpfen muss vermieden werden.  
Zweikampfsportarten sollen nur als Individualtraining stattfinden. 

Schulsport wird unter Beachtung der Witterungsbedingungen bevorzugt im Freien durchgeführt, da 
so das Infektionsrisiko durch den permanenten Luftaustausch reduziert wird. 

In Sporthallen, Umkleidekabinen und Duschräumen ist durch regelmäßiges und intensives Lüften ein 
kontinuierlicher Luftaustausch zu gewährleisten. Hierfür sollten insbesondere die Pausen genutzt 
werden bzw. zusätzliche Pausen eingeführt und möglichst alle Türen geöffnet werden. Nach 
Möglichkeit sollte auch während des Unterrichts gelüftet werden. 

Nach der gemeinsamen Nutzung von Sportgeräten, die mit den Händen berührt werden, sind am 
Ende des Unterrichts die Hände gründlich zu waschen. 

Sportgeräte, die vorrangig mit den Händen berührt werden, sind nach Möglichkeit personenbezogen 
zu verwenden. 

              

       9. Infektionsschutz beim Musizieren 

Chorsingen oder dialogische Sprechübungen dürfen aufgrund des erhöhten Übertragungsrisikos 
durch vermehrte Tröpfchenfreisetzung und Aerosolbildung in Räumlichkeiten nicht stattfinden, 
solange kein für Unterricht praktikables Hygienekonzept vorliegt, das den Infektionsschutz 
gewährleistet. Chorsingen unter freiem Himmel ist unter Einhaltung eines Mindestabstands von 2 
Metern zulässig. 

Beim Musizieren mit Instrumenten sind die allgemeinen Abstands- und Hygieneregeln 
(Mindestabstand von 1,5 Metern) beim Musizieren ausreichend und einzuhalten. 

 

Dieser Rahmenhygieneplan tritt am 01.August 2020 in Kraft und unterliegt einer ständigen 
Aktualisierung durch Verwaltungsvorschriften.  

 

Christine Braun  

Oberschulrektorin Elsterschulzentrum 


